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V

Vorwort

Auch wenn die Änderungsfrequenz der gesetzlichen Grundlagen im Erb- und damit auch
im Pflichtteilsrecht vergleichsweise gemächlich daherkommt, war es sechs Jahre nach Veröf-
fentlichung der 4. Auflage dennoch an der Zeit für eine Neubearbeitung.

Die 1. Auflage des Handbuchs Pflichtteilsrecht war vor 20 Jahren im Jahr 2004 erschienen.
Herausgeber der Erstauflage waren der leider zu früh verstorbene Prof. Dr. Jörg Mayer,
Dr. Rembert Süß, Dr. Manuel Tanck, Dr. Eckard Wälzholz und Jan Bittler. Nachdem Dr.
Wälzholz das Team der Herausgeber nach der 3. Auflage verließ, entschied sich der ge-
schätzte Kollege Dr. Manuel Tanck nach der 4. Auflage ebenfalls zu diesem Schritt. Ihm
gilt der herzliche Dank der verbliebenen Herausgeber und Autoren, war er beim erstmaligen
Zustandekommen dieses Werkes doch maßgeblich beteiligt! Unser Dank gilt gleichermaßen
dem Kollegen Dr. Nikolas Hölscher für die Übernahme der Bearbeitungen von Manuel
Tanck.

Neu im Kreis der Mitherausgeber begrüßen wir Herrn Dr. Christopher Riedel, Rechtsan-
walt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht. Er brachte seine Expertise in den vergange-
nen Auflagen bereits als Autor ein. Wir freuen uns, mit ihm einen überaus kompetenten
neuen Mitherausgeber gefunden zu haben!

Wirklich bahnbrechende Neuerungenen haben sich in den letzten Jahren im materiellen
deutschen Erbrecht zwar nicht eingestellt, allerdings haben Rechtsprechung und Literatur
an der einen oder anderen Stelle argumentativ nachgeschärft. Hinzu kommt, dass mittler-
weile Phänomene wie Krypto-Assets und der sogenannte digitale Nachlass deutlich an
praktischer Bedeutung gewonnen haben und daher auch im Bereich des Pflichtteilsrechts
nicht länger ignoriert werden können. Hier ist sicherlich vieles im Fluss und die Rechtslage
angesichts fehlender Kodifikationen teils noch recht unklar. Dessen ungeachtet müssen
sich Gesellschaft und Rechtsanwendende den hiermit einhergehenden Herausforderungen
stellen. Dasselbe gilt auch für die zunehmende Internationalisierung des täglichen Lebens
und damit auch der sich hieraus ergebenden rechtlichen Fragestellungen. Die Neuauflage
spiegelt wider, dass in unseren Nachbarländern das Pflichtteilsrecht erheblich in Bewegung
geraten ist.

Bedanken wollen wir uns als Herausgeber aber selbstverständlich allen voranstehend nicht
namentlich genannten Autoren dieses Buches sowie bei allen weiteren Beteiligten, die an
der Fertigstellung dieser Neuauflage mitgewirkt haben. Ohne unsere Lektorin, Frau Marita
Blaschko, wäre (auch) dieses Buch nicht erschienen. Ebenso wichtig war uns die stete
Unterstützung durch die Verlagsleiterin Frau Andrea Albers. Allen Mitstreiterinnen und
Mitstreitern ein herzliches Dankeschön!

Würzburg, Heidelberg und Düsseldorf im April 2024

Rembert Süß

Jan Bittler

Christopher Riedel
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NJW 2005, 2122; Süß, Der deutsch-französische Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft als
erbrechtliches Gestaltungsmittel, ZErb 2010, 281; Tanck, § 2318 Abs. 3 BGB schützt nur den „Pflicht-
teilskern“, ZEV 1998, 132; Wendt, Pflichtteilsvermeidungsstrategien in „guter“ wie in „böser“ Absicht,
ErbR 2012, 66; ders., Grenzen der Pflichtteilsbeeinflussung, ZErb 2012, 262 und 313; Werkmüller, S.,
Rechtspolitische und rechtsvergleichende Aspekte des geltenden Pflichtteilsrechts, 2002.

A. Das Pflichtteilsrecht

Das gesetzliche Pflichtteilsrecht soll den nächsten Angehörigen des Verstorbenen einen
Mindestwert am Nachlass sichern, den der Erblasser grundsätzlich einseitig nicht beseiti-
gen kann, soweit nicht ausnahmsweise Gründe für eine Pflichtteilsentziehung oder Pflicht-
teilsunwürdigkeit vorliegen (§§ 2333 ff., 2345 Abs. 2 BGB). Dies geschieht nach dem BGB
aber nur durch einen Geldanspruch, nicht durch ein echtes Noterbrecht wie in den Ländern
des romanischen Rechtskreises.1 Das Pflichtteilsrecht beschränkt daher die Testierfreiheit
und versucht einen Ausgleich zwischen dieser und der Familiengebundenheit des Vermö-
gens zu schaffen.2 Es hat Erbersatzfunktion für die durch Verfügung von Todes wegen
übergangenen nächsten Angehörigen.

Checkliste: Pflichtteil – Überblick3

1. Besteht ein ordentlicher Pflichtteilsanspruch dem Grunde nach?
a) Feststellung des Pflichtteilsberechtigten (vgl. § 2 Rdn 2 ff.)
– nur Abkömmlinge, Ehegatten/eingetragene Lebenspartner, u.U. auch Eltern
– Enterbung (vgl. § 3 Rdn 1 ff.)?
– Konkurrenzverhältnis mehrerer Pflichtteilsberechtigter nach § 2309 BGB prüfen (vgl.

§ 2 Rdn 23 ff.)
– besteht ein wirksamer Erb- oder Pflichtteilsverzicht (vgl. § 10 Rdn 5 ff.)?
– Ausschlagung der Erbschaft? Grundregel: führt i.d.R zum Verlust des Pflichtteils (vgl.

§ 3 Rdn 1 ff.), außer
– Erbschaft belastet oder beschwert i.S.v. § 2306 BGB
– beim Pflichtteil des Ehegatten bei Zugewinngemeinschaft
– dass Pflichtteilsrestanspruch nach § 2305 BGB bestehen bleibt

– Besonderheiten bei der Ausschlagung eines Vermächtnisses (vgl. § 4 Rdn 12 ff.)
– Erb- oder Pflichtteilsunwürdigkeitserklärung (vgl. § 8 Rdn 1 ff.)
– Annahme als Kind – Besonderheiten bei „schwachen Wirkungen“ bei der Volljährigen-

adoption; bei älteren Adoptionen vor 1977 Übergangsrecht beachten (vgl. § 2 Rdn 13)
– Scheidung beantragt oder zugestimmt? Erbrechtsausschluss nach § 1933 BGB beachten
b) Feststellung der für die Pflichtteilsberechnung maßgeblichen Erbquote
– insb. Prüfung des Güterstands der Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner (vgl. § 3

Rdn 44 ff.)
– Wahlrecht des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners nach § 1371 Abs. 2 und 3 BGB
– Erbverzicht eines anderen Pflichtteilsberechtigten (§ 2310 S. 2 BGB; vgl. § 3 Rdn 64)
2. Höhe des Pflichtteils (vgl. § 5 Rdn 1 ff.)
– Feststellung des Aktiv- und Passivbestandes des Nachlasses (vgl. § 5 Rdn 17 ff.)
– Ermittlung des Nachlasswertes (§§ 2311, 2312 BGB; vgl. § 5 Rdn 64 ff.)

1 Zur Rechtsvergleichung siehe ausführlich § 18 Rdn 3 (Belgien), § 18 Rdn 42 ff. (Frankreich), § 18
Rdn 191 ff. Italien).

2 Dazu etwa Staudinger/Otte, Einl. zu §§ 2303 ff. Rn 12 ff.
3 Nach Horn, in: Scherer, MAH Erbrecht, § 29 Rn 6.
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– Stichtagsprinzip (vgl. § 5 Rdn 8 ff.)
– Wertbestimmungen des Erblassers unbeachtlich, Ausnahme im Rahmen des Landgüter-

privilegs und wenn entsprechender Pflichtteilsverzicht oder Pflichtteilsentziehung vor-
liegt (vgl. § 5 Rdn 280 ff.)

3. Pflichtteilsrestanspruch
– Pflichtteilsrestanspruch bei einer Erbeinsetzung, § 2305 BGB (vgl. § 4 Rdn 2 ff.)
– Pflichtteilsrestanspruch bei Zuwendung eines Vermächtnisses (vgl. § 4 Rdn 12 ff.)
4. Einwendungen, Einreden
– Verjährung, es gilt grundsätzliches allgemeines Verjährungsrecht, also die Regelverjäh-

rung des § 195 BGB mit dem Verjährungsbeginn nach § 199 BGB (vgl. § 13 Rdn 295 ff.);
lediglich für den Pflichtteilsergänzungsanspruch gegen den Beschenkten gilt die Sonder-
regelung des § 2332 BGB

– Hemmung der Verjährung, insb. § 203 BGB, oder Neubeginn der Verjährung (§ 212
BGB, vgl. § 13 Rdn 312 ff.)

– die Einrede der Dürftigkeit des Nachlasses nach § 1990 BGB (vgl. § 13 Rdn 333 ff.)
– die Einrede des pflichtteilsberechtigten Erben nach § 2319 BGB (vgl. § 2 Rdn 49 ff., § 13

Rdn 343 ff.)
– wirksame Pflichtteilsentziehung nach §§ 2333 ff. BGB (vgl. § 8 Rdn 23 ff.)
– Aufrechnung gegen den Pflichtteilsanspruch (vgl. § 13 Rdn 349)
5. Anrechnung und Ausgleichung (vgl. § 6 Rdn 1 ff., § 10 Rdn 61 ff.)
– Lagen beweisbare lebzeitige Zuwendungen des Erblassers vor?
– enger Erblasserbegriff: Zuwendung muss direkt vom Erblasser stammen, zumindest bei

der Pflichtteilsanrechnung (vgl. § 10 Rdn 87 ff.)
– Zuwendung muss an den Pflichtteilsberechtigten selbst erfolgen (vgl. § 10 Rdn 90 f.)
– nach § 2050 BGB ausgleichungspflichtige Zuwendung, die sich nach § 2316 BGB auch

auf Pflichtteil auswirkt (vgl. § 10 Rdn 102 ff.)?
– kraft Gesetzes ausgleichspflichtig: Ausstattung gem. § 1624 BGB (§ 2050 Abs. 1 BGB)

oder Übermaßzuschüsse nach § 2050 Abs. 2 BGB
– Ausgleichungsanordnung nach § 2050 Abs. 3 BGB

– Anrechnung auf den Pflichtteil nach § 2315 BGB – Anrechnungsbestimmung spätestens
bei der Zuwendung erforderlich (vgl. § 10 Rdn 75 ff.)

6. Pflichtteilsergänzungsanspruch nach § 2325 BGB (vgl. § 7 Rdn 1 ff.)
a) Feststellung des Nachlasswertes
– Realnachlass vermehrt um die Summe aller ergänzungspflichtigen Zuwendungen (vgl.

§ 7 Rdn 137 ff.)
– Vorliegen einer Schenkung (vgl. § 7 Rdn 11 ff.)

– bei gemischten Schenkungen oder Schenkung unter Auflage sind die Gegenleistungen
oder der Wert der Auflage in Abzug zu bringen (vgl. § 7 Rdn 28 ff.)

– Besonderheiten zur Abzugsfähigkeit des Nießbrauchs und des Wohnungsrechts (vgl.
§ 7 Rdn 112 ff.)

– bei nicht verbrauchbaren Sachen: Niederstwertprinzip (§ 2325 Abs. 2 BGB) beachten
(vgl. § 7 Rdn 102 ff.)

b) Ausschlussfrist nach § 2325 Abs. 3 BGB/Abschmelzungsregelung
– Fristbeginn (vgl. § 7 Rdn 158 ff.)

– bei Zuwendungen an Ehegatten/eingetragene Lebenspartner beginnt die Ausschluss-
frist erst mit der Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft, § 2325 Abs. 3 S. 3 BGB
(vgl. § 7 Rdn 192 ff.)

– kein Fristbeginn, wenn Zuwendungsobjekt im Wesentlichen vom Erblasser weiter
genutzt wird, insb. aufgrund eines Nießbrauchs (vgl. § 7 Rdn 173 ff.)
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– wenn Fristbeginn: Reduzierung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs aufgrund der Ab-
schmelzungsregelung nach § 2325 Abs. 3 S. 1 und 2 BGB (vgl. § 7 Rdn 160 ff., § 10
Rdn 207 ff.)?

c) Zum Pflichtteilsergänzungsanspruch als solchem
– selbstständiger Anspruch, bleibt auch bei Ausschlagung der Erbschaft für Pflichtteilsbe-

rechtigten erhalten (vgl. § 7 Rdn 5)
– Besonderheiten, wenn Pflichtteilsberechtigter Erbe oder Vermächtnisnehmer ist nach

§ 2326 BGB (vgl. § 7 Rdn 198 ff.)
– Anrechnung von Eigengeschenken nach § 2327 BGB (vgl. § 7 Rdn 216 ff.)
– Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners des Pflichtteilsergänzungsanspruchs nach

§ 2328 BGB (vgl. § 7 Rdn 240 ff., § 13 Rdn 347 f.)
– Haftung des Beschenkten nach § 2329 BGB (vgl. § 7 Rdn 252 ff.)
7. Auskunfts- und Wertermittlungsanspruch nach § 2314 BGB (§ 9 Rdn 1 ff.)
a) Auskunftsanspruch (§ 9 Rdn 4 ff.)
– Auskunftsberechtigter: Pflichtteilsberechtigter (§ 9 Rdn 6 ff.)
– Auskunftsverpflichteter: Erbe (§ 9 Rdn 9 ff.)
– Angaben zu Aktiva und Passiva des realen Nachlasses (§ 9 Rdn 13 ff.)
– Besonderheiten bezüglich des fiktiven Nachlasses bei Ausgleichung/Pflichtteilsergän-

zung (§ 9 Rdn 19 ff.)
– Form der Auskunft, insb. Bestandsverzeichnis (§ 9 Rdn 25 ff.)
– Aufnahme eines amtlichen Nachlassverzeichnisses, § 2314 Abs. 1 S. 3 BGB (§ 9

Rdn 37 ff.)
– Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, §§ 2314 Abs. 1 S. 2, 260 Abs. 2 BGB (§ 9

Rdn 45 ff.)
b) Wertermittlungsanspruch (§ 2314 Abs. 1 S. 2 BGB)
– Zugehörigkeit des Gegenstandes zum Nachlass (§ 9 Rdn 87 ff.)
– Einholung eines Sachverständigengutachtens (§ 9 Rdn 93 ff.)
– Wertermittlungsanspruch des pflichtteilsberechtigten Erben gegen den Beschenkten nach

§ 242 BGB (§ 9 Rdn 93 ff.)

B. Verfassungsrecht – Die Diskussion zur Reformbedürftigkeit des
Pflichtteilsrechts

I. Diskussionsstand in der Literatur

Als Gründe für die Rechtfertigung des Pflichtteilsrechts und dem damit verbundenen weit-
reichenden Eingriff in die Testierfreiheit werden genannt:4

– Der Versorgungs- und Alimentationscharakter. Bei Inkrafttreten des BGB spielte
dieser Gesichtspunkt noch eine größere Rolle. Denn damals waren die Alterssicherung
und Berufsausbildung noch im Wesentlichen der privaten Vorsorge überlassen, während
heute dies in vielfältiger Weise bereits durch die Leistungen der Eltern gegenüber ihren
Kindern, insb. zur Ermöglichung einer qualifizierten Ausbildung, oder durch die Leis-
tungen des Sozialstaates geschieht;5

4 Umfassend zu den Grundüberlegungen, die dem Pflichtteilsrecht zugrunde liegen, Muscheler, Erbrecht,
2010, Bd. I, Rn 421 ff.

5 Vgl. etwa Strätz, FamRZ 1998, 1553, 1556; Schlüter, 50 Jahre BGH – Festgabe der Wissenschaft, 2000,
S. 1049; Klingelhöffer, ZEV 2010, 385 f.; anders Otte, AcP 202 (2002), 317, 348 ff.
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– ein Steuerungseffekt gegen die Bildung von zu großen Vermögen.6 Dieser Gedanke
findet sich insb. bei den Beratungen zum BGB, um fideikommissartige Zustände zu
verhindern. Daneben wurden damals in diesem Zusammenhang auch familienpatriarische
und deutsch-völkische Überlegungen vorgetragen;

– eine Freiheitsbegrenzung, da anders als bei der sonstigen Ausübung von Freiheitsrech-
ten bei der Testierfreiheit den Erblasser zu Lebzeiten keine Verantwortung für sein
freiheitliches Handeln treffe; sowie

– die Sicherung der Teilhabe am Familienvermögen und Familiengebundenheit des Ver-
mögens.

– Mehr skizzenhaft hingeworfen findet sich eine Überlegung, im Rahmen einer Neubewer-
tung des Pflichtteilsrechts7 den Gedanken der Generationengerechtigkeit weniger mit
der individuellen Familiengerechtigkeit als mit der Nachhaltigkeit zu verknüpfen und
auch über den Zusammenhang des Pflichtteilsrechts mit dem Gemeinwohl nachzuden-
ken. Da der Staat zunehmend für die Unterhaltsverpflichtungen aufkomme, die früher
von der Familie getragen wurden, müsse hinterfragt werden, ob das Familienvermögen
„am Staat vorbei vererbt werden kann“. Dies gelte gerade für das Verhältnis des Sozial-
hilferechts zum Pflichtteil von „Problemkindern“. Soll es möglich sein, dass ein Kind
nur die Erträge des Familienvermögens erhält, während die Allgemeinheit für die Kosten
dieses Kindes aufkommen müsse?8 Die Rspr. des BGH verläuft demgegenüber zu diesen
Überlegungen genau entgegengesetzt. Dies zeigt insb. die Entscheidung zur Zulässigkeit
des Pflichtteilsverzichts eines körperbehinderten Kindes, das Sozialhilfe bereits bei Ab-
gabe der Verzichtserklärung bezog9 (eingehend dazu § 10 Rdn 46).

Verfassungsrechtlich steht das Pflichtteilsrecht im Spannungsfeld zwischen dem Prinzip
der Testierfreiheit, das der Erblasser für sich in Anspruch nehmen will, und dem Verwand-
tenerbrecht. (1) Nach ganz h.M. genießt das Pflichtteilsrecht über Art. 14 i.V.m. Art. 6 GG
zumindest in bestimmten Grenzen verfassungsrechtlichen Bestandsschutz, was insb. der
BGH mehrmals betont hat.10 (2) Nach einer Mindermeinung verhalte sich das Grundgesetz
zum Pflichtteilsrecht neutral,11 während vereinzelt vertreten wurde, dass (3) das Pflichtteils-
recht verfassungswidrig sei.12

II. Entscheidung des BVerfG vom 19.4.2005 zum Pflichtteilsrecht

Das BVerfG hatte zunächst in mehreren Entscheidungen die Frage der verfassungsrechtli-
chen Gewährleistung des Pflichtteilsrechts nicht abschließend bestimmt.13 Mit dem Beschl.

6 Vgl. etwa Otte, ZEV 1994, 193, 196 f.; Kipp/Coing, Erbrecht, § 8 II.
7 Vgl. dazu Dauner-Lieb, FF 2000, 110, 111.
8 Vgl. Hk-PflichtteilsR/Dauner-Lieb/Grziwotz, Einl. Rn 14.
9 BGHZ 188, 96 = NJW 2011, 1586.

10 BGHZ 98, 226, 233 = NJW 1987, 122, 123; BGHZ 109, 306, 313 = NJW 1990, 911 (zur Pflichtteilsent-
ziehung); OLG Frankfurt v. 10.10.1997 – 10 U 11/97 (hierzu Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung
nicht angenommen); MüKo-BGB/Lange, § 2303 Rn 3 f. m.w.N. zur h.M.

11 BGB-RGRK/Kregel, Einl. zu §§ 1922 ff. Rn 4; Kuchinke, FF 2002, 161, 163.
12 Petri, ZRP 1993, 205, 206; Steffen, DRiZ 1972, 263, 267; bzgl. des Pflichtteilsentziehungsrechts Bowitz,

JZ 1980, 304, 307.
13 BVerfGE 99, 341, 350 f. = ZEV 1999, 147 (Testiermöglichkeit von Mehrfachbehinderten); BVerfGE 91,

346, 359 = NJW 1995, 2977 (Zuweisungsverfahren nach dem GrdVG); BVerfGE 78, 132, 154 (zu § 23
SchlHAGBGB); BVerfGE 67, 329, 342 (Abfindungsansprüche nach den §§ 12, 13 HöfeO); BVerfGE
58, 377, 398; ausführlich aber BVerfG NJW 2001, 141 = ZEV 2000, 399 m. krit. Anm. J. Mayer, ZEV
2000, 447 = ZErb 2000, 209 m. Anm. Leisner, NJW 2001, 126; zur einstweiligen Anordnung gegen die
Zwangsvollstreckung eines Pflichtteilsanspruchs BGH FamRZ 2001, 277 = NJW 2001, 1484.
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§ 1 Grundzüge des Pflichtteilsrechts des BGB6

v. 30.8.200014 hat die erste Kammer des ersten Senats des BVerfG eine Verfassungsbe-
schwerde, mit der die Verfassungswidrigkeit des Pflichtteilsrechts gerügt wurde und von
der man sich eine grundsätzliche Klärung der verfassungsrechtlichen Fragen erwartet hatte,
gar nicht zur Entscheidung angenommen, weil ihr keine grundsätzliche Bedeutung zu-
komme (§ 93a BVerfGG). Erst in seinem sehr ausführlichen Beschl. v. 19.4.2005,15 der in
seiner Begründung über die eigentlichen Anlassfälle weit hinausging, hat das BVerfG umfas-
send zur Verfassungsmäßigkeit des Pflichtteilsrechts der Abkömmlinge Stellung genommen.
Danach wird die grundsätzlich unentziehbare und bedarfsunabhängige wirtschaftliche Min-
destbeteiligung der Kinder des Erblassers an dessen Nachlass durch die Erbrechtsgarantie
des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG i.V.m. Art. 6 GG gewährleistet

Das BVerfG begründet sein Ergebnis insb. mit einer historischen Auslegung, wonach das
Pflichtteilsrecht der Abkömmlinge zu den „Kernelementen des deutschen Erbrechts“ ge-
höre und Ausdruck der Familiensolidarität sei.16 Davon ausgehend habe das Pflichtteils-
recht „die Funktion, die Fortsetzung des ideellen und wirtschaftlichen Zusammenhangs
von Vermögen und Familie – unabhängig vom konkreten Bedarf des Kindes – über den
Tod des Vermögensinhabers hinaus zu ermöglichen“.17 Hierbei klingt auch das Argument
der Erhaltung des Familienvermögens an.18

Keine verfassungsrechtlichen Vorgaben bestehen aber für die Art der gebotenen Nachlass-
teilhabe.19 Vielmehr steht dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum für die inhaltliche
Ausgestaltung des Pflichtteilsrechts zu. Dieser betrifft sowohl die Höhe wie aber auch die
Einzelheiten der gesetzestechnischen Ausformung des Pflichtteilsanspruchs. Nicht geklärt
hat das BVerfG die Frage, ob das Pflichtteilsrecht der Eltern ebenfalls verfassungsrechtlich
gewährleistet ist. Hierzu finden sich in dem Beschl. v. 19.4.2005 auch keine tragfähigen
Ansatzpunkte, aus denen sich entsprechende Schlussfolgerungen entnehmen ließen.20

C. Überblick über das Pflichtteilsrecht des BGB

I. Pflichtteilsberechtigte

Mit den Abkömmlingen, den Eltern, dem Ehegatten des Erblassers oder seinem eingetrage-
nen Lebenspartner sind nur seine nächsten Angehörigen pflichtteilsberechtigt (siehe § 2
Rdn 2 ff.). Die Reihenfolge der Pflichtteilsberechtigten bestimmt sich zwischen den Ab-
kömmlingen und den Eltern nach § 2309 BGB. Andere Verwandte, wie Geschwister, Groß-
eltern, Neffen, sind nicht pflichtteilsberechtigt.

Voraussetzung des Pflichtteilsrechts ist ein bestehendes gesetzliches Erbrecht des Berech-
tigten (Ersatzfunktion des Pflichtteilsrechts), das nur deshalb nicht eintritt, weil es durch
Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) ausgeschlossen wurde und zwar

14 BVerfG NJW 2001, 141 = ZEV 2000, 399 m. krit. Anm. J. Mayer, ZEV 2000, 447 = ZErb 2000, 209
und krit. Anm. Leisner, NJW 2001, 126 und dazu krit. ZErb Heft 6, 2000, V („Viel Lärm um nichts?“).

15 BVerfGE 112, 332 = NJW 2005, 1561 = FamRZ 2005, 872; eingehender dazu Kleensang, ZEV 2005,
277; Lange, ZErb 2005, 205; Stüber, NJW 2005, 2122; J. Mayer, FamRZ 2005, 1441; Otte, JZ 2005,
1007.

16 Tz 66 des Beschlusses v. 19.4.2005.
17 Tz 73 des Beschlusses v. 19.4.2005; ähnlich bereits Martiny, 64. DJT 2002 I A 69 f. und jetzt vor allem

Schöpflin, FamRZ 2005, 2025, 2026.
18 Dagegen relativierend Gaier, ZEV 2006, 2, 6 Fn 66: „kein zentrales Argument der Entscheidung“.
19 Vgl. dazu MüKo-BGB/Lange, § 2303 Rn 7; Leipold, JZ 2010, 802, 805 f.
20 Ebenso Leipold, JZ 2010, 802, 805.
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C. Überblick über das Pflichtteilsrecht des BGB 7

durch ausdrückliche oder stillschweigende Enterbung (§ 1938 BGB).21 Auch der Ersatzerbe
ist in diesem Sinne enterbt, wenn er nicht zur Erbfolge gelangt;22 beim Berliner Testament
(§ 2269 BGB) sind durch die gegenseitige Erbeinsetzung der Ehegatten die Abkömmlinge
im ersten Erbfall enterbt, mögen sie nach dem Tod beider Eltern auch die Schlusserben
sein.23 Der Pflichtteilsberechtigung steht aber entgegen, weil hier der Ausschluss von der
Erbfolge nicht auf einer Verfügung von Todes wegen beruht:
– die Erklärung der Erb- und Pflichtteilsunwürdigkeit (§§ 2344, 2345 BGB);
– der vorbehaltlose Erbverzicht oder ein Pflichtteilsverzicht (§ 2346 Abs. 2 BGB); beide

Verzichte können gegen die Abkömmlinge wirken (§ 2349 BGB);
– die wirksame Pflichtteilsentziehung (§§ 2333 bis 2337 BGB);
– bei Ehegatten: Ehescheidungsverfahren oder Eheaufhebungsverfahren (§ 1933 BGB);
– bei eingetragenen Lebenspartnern (§ 1 LPartG):24 die Aufhebung der Lebenspartner-

schaft (§ 15 LPartG) oder die entsprechenden Vorwirkungen hierfür (§ 10 Abs. 3
LPartG);

– ein vor dem 1.4.1998 wirksam zustande gekommener vorzeitiger Erbausgleich (§ 1934e
BGB, Art. 227 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB).

Als weitere Grundregel ist stets zu beachten, dass bei Ausschlagung der Erbschaft eben-
falls der ordentliche Pflichtteil (anders der Pflichtteilsergänzungsanspruch, vgl. § 7 Rdn 5)
entfällt, es sei denn, es greift einer der folgenden Ausnahmefälle ein:
– der Pflichtteilsrestanspruch nach § 2305 BGB bleibt trotz der Ausschlagung immer

bestehen;
– wenn ein beschränkter oder beschwerter Erbteil hinterlassen (§ 2306 Abs. 1 BGB)25

oder der Pflichtteilsberechtigte nur als Nacherbe eingesetzt wird (§ 2306 Abs. 2 BGB);
– bei der Zugewinngemeinschaft von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern, wenn

es zur sog. güterrechtlichen Lösung (siehe Rdn 18 ff.) kommt (§ 1371 Abs. 3 BGB, § 6
S. 2 LPartG).

II. Höhe des Pflichtteils

1. Allgemeines

Der Pflichtteilsberechtigte hat einen Anspruch in Höhe der Hälfte des Wertes des gesetzli-
chen Erbteils (§ 2303 Abs. 1 S. 2 BGB). Der Anspruch wird somit durch zwei Faktoren
bestimmt:26

– durch die quotenmäßige Höhe des Pflichtteilsanspruchs (Pflichtteilsbruchteil) und
– durch den Wert und Bestand des Nachlasses, für den die §§ 2311 ff. BGB gelten.

21 Eingehend zu diesen Fragen siehe § 2 Rdn 48 ff.
22 Staudinger/Otte, § 2303 Rn 32.
23 Staudinger/Otte, § 2303 Rn 35; vgl. auch BGHZ 88, 102 = NJW 1983, 2875.
24 Aufgrund Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen glei-

chen Geschlechts (BGBl I 2017, 2787) ist seit dem 1.10.2017 die Begründung einer neuen Lebenspart-
nerschaft nicht mehr erlaubt. Nach § 20a LPartG können die bisherigen Lebenspartner die Umwand-
lung ihrer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe beantragen.

25 Zu den Altfällen, wenn der Erbfall vor dem 1.1.2010 eintrat, siehe die Differenzierung nach § 2306
Abs. 1 S. 1 und S. 2 BGB a.F.

26 Grüneberg/Weidlich, § 2303 Rn 13.
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§ 1 Grundzüge des Pflichtteilsrechts des BGB8

2. Pflichtteilsbruchteil im Regelfall

Die Berechnung der Pflichtteilsquote ist für jeden Pflichtteilsberechtigten gesondert vorzu-
nehmen.27 Dabei ist abstrakt von den Regeln der gesetzlichen Erbfolge auszugehen
(§§ 1924 ff. BGB), jedoch modifiziert durch § 2310 BGB.

3. Pflichtteil und Güterstand

a) Die Güterstandsabhängigkeit des Pflichtteils

Da bei Versterben eines Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners sich das Erbrecht in Ab-
hängigkeit vom Güterstand des Verstorbenen bestimmt (§ 1371 Abs. 1 BGB, § 6 S. 2
LPartG), variiert insoweit die Pflichtteilsquote der Pflichtteilsberechtigten je nachdem,
welcher Güterstand bestand. Siehe dazu auch die Tabelle nach § 3 Rdn 53.

Praxishinweis

Die Abhängigkeit der Erb- und Pflichtteilsquoten vom Güterstand hat nicht nur Auswir-
kungen für den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner, sondern auch auf die Pflicht-
teilsquote der anderen Pflichtteilsberechtigten („Fernwirkung“).

Soweit ein überlebender Ehegatte/Lebenspartner vorhanden ist, muss mithin stets ermittelt
werden, welcher Güterstand im Zeitpunkt des Erbfalls galt. Die Änderung des Güter-
stands beruht i.d.R. auf einem notariell beurkundeten Ehevertrag.

b) Gütergemeinschaft

Bestand Gütergemeinschaft (§§ 1415 ff. BGB), so beträgt der Pflichtteil des überlebenden
Ehegatten neben Abkömmlingen 1/8 (§ 1931 Abs. 1 S. 1 BGB), neben den Verwandten der
zweiten Erbordnung oder Großeltern 1/4.28 Zu beachten ist, dass hier verschiedene Vermö-
gensmassen bestehen: Am Gesamtgut sind beide Ehegatten wirtschaftlich zur Hälfte betei-
ligt, während sein Sonder- und Vorbehaltsgut dem Verstorbenen alleine zustand.

c) Gütertrennung

Bei Gütertrennung ist § 1931 Abs. 4 BGB mit den flexiblen Erbquoten zu beachten. Danach
beträgt die Pflichtteilsquote des Ehegatten neben einem Kind 1/4, neben zwei Kindern 1/6

und neben drei und mehr Kindern je 1/8.

d) Zugewinngemeinschaft

§ 2303 Abs. 2 S. 2 BGB erklärt ausdrücklich, dass § 1371 BGB unberührt bleibt. Der vom
gesetzlichen Erbteil ausgeschlossene Ehegatte, der weder Erbe wurde noch ein Vermächtnis
erhielt, kann daher den sog. kleinen Pflichtteil verlangen, dessen Höhe sich durch die
Halbierung des nicht erhöhten gesetzlichen Ehegattenerbteils (§ 1931 Abs. 1 BGB) errech-
net. Neben den Erben erster Ordnung erhält er also einen Pflichtteil von 1/8.

Daneben hat er noch den Anspruch auf den rechnerisch genauen Zugewinnausgleich
(§ 1371 Abs. 2 BGB), der gem. §§ 1373 ff. BGB nach den güterrechtlichen Grundsätzen
(also nicht pauschal) geltend zu machen und zu berechnen ist29 und im Rang vor den

27 Grüneberg/Weidlich, § 2303 Rn 13.
28 Zu den Quoten neben anderen Verwandten etwa Staudinger/Otte, § 2303 Rn 47 ff.
29 Siehe dazu die Kommentierungen zu § 1371 BGB.
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C. Überblick über das Pflichtteilsrecht des BGB 9

Pflichtteilsansprüchen der anderen Pflichtteilsberechtigten liegt (§ 327 InsO).30 Dies ist die
sog. güterrechtliche Lösung. Ein Wahlrecht, statt diesem kleinen Pflichtteil und dem
rechnerischen Zugewinnausgleich den sog. großen Pflichtteil zu verlangen, hat der Ehegatte
bei der güterrechtlichen Lösung jedoch nicht.31

Wird der Ehegatte des Verstorbenen jedoch Erbe oder zumindest Vermächtnisnehmer, so
steht ihm der nach § 1371 Abs. 1 BGB um ein Viertel erhöhte gesetzliche Erbteil zu,
so dass die Pflichtteilsquote neben Abkömmlingen 1/4, neben Eltern 3/8 ist (sog. großer
Pflichtteil).32 Dies wird auch die erbrechtliche Lösung genannt.

Dieser große Pflichtteil des Ehegatten hat für diesen selbst Bedeutung:33

– soweit es um eigene Pflichtteilsansprüche des Ehegatten in den Fällen der §§ 2305, 2306
und 2307 BGB geht;

– soweit es sich um Pflichtteilsergänzungsansprüche des Ehegatten handelt (§§ 2325, 2329
BGB);

– bei den Regelungen der §§ 2318, 2319 und 2328 BGB.

Auch hier ist immer auf die Fernwirkung der Zugewinngemeinschaft für die anderen
Erb- und Pflichtteilsquoten mit ihren beiden Lösungsmöglichkeiten (erbrechtliche oder
güterrechtliche) zu achten.

e) Wahl-Zugewinngemeinschaft

Der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft wurde durch das Abkommen vom
4.2.2010 über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft zwischen der Bundesrepub-
lik Deutschland und der Französischen Republik geschaffen.34 Das Abkommen wurde in
§ 1519 S. 1 BGB in das BGB integriert. Der Güterstand gleicht in familienrechtlicher Hin-
sicht in weiten Teilen dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft.35 In erb-
rechtlicher Hinsicht bestehen zwischen der Wahl-Zugewinngemeinschaft und der Zuge-
winngemeinschaft jedoch gravierende Unterschiede:36

Bei der Wahl-Zugewinngemeinschaft endet der Güterstand nach Art. 7 WahlZugAbk mit
dem Tod eines Ehegatten. Eine pauschale Erhöhung des gesetzlichen Erbrechts um 1/4, wie
sie in § 1371 Abs. 1 BGB für die Zugewinngemeinschaft normiert wurde, existiert für
die Wahl-Zugewinngemeinschaft nicht.37 Das Ehegattenerbrecht beläuft sich mithin neben
Verwandten der ersten Erbordnung auf 1/4 und neben Verwandten der zweiten Erbordnung
auf 1/2 (§ 1931 Abs. 1 S. 1 BGB). Die Pflichtteilsquote des Ehegatten beläuft sich neben
Abkömmlingen auf 1/8 und neben Verwandten der zweiten Erbordnung auf 1/4.

Der Zugewinn wird bei der Wahl-Zugewinngemeinschaft neben dem gesetzlichen Erbrecht
ausschließlich rechnerisch ausgeglichen.38 Hat der längerlebende Ehegatte den geringeren
Zugewinn erzielt, so steht ihm unstreitig der rechnerische Zugewinnausgleich zu. Ob die
Rechtslage im umgekehrten Fall genauso klar ist, wird vereinzelt in Frage gestellt.39 Ganz

30 BGHZ 37, 58, 64, 66; BGH DNotZ 1983, 187, 188; Klingelhöffer, ZEV 1995, 444, 445.
31 Grüneberg/Siede, § 1371 Rn 15.
32 BGHZ 37, 58.
33 Grüneberg/Weidlich, § 2303 Rn 16.
34 Vgl. BeckOGK BGB/Jäger, § 1519 Rn 0–1; MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 58.
35 Darstellung der wesentlichen Abweichungen bei Jünemann, ZEV 2013, 353 ff.
36 Vgl. MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 60.
37 Vgl. MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 60.
38 Vgl. MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 60.
39 MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 61 ff.
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§ 1 Grundzüge des Pflichtteilsrechts des BGB10

überwiegend wird jedoch angenommen, dass ein rechnerischer Zugewinnausgleichsan-
spruch auch in den Nachlass des zuerst versterbenden Ehegatten fällt.40 Das ist zutreffend.
Denn nach Art. 12 Abs. 3 WahlZugAbk ist die Zugewinnausgleichsforderung nach Beendi-
gung des Güterstands ausdrücklich vererblich.41

Praxishinweis

Die Wahl-Zugewinngemeinschaft ermöglicht es Ehegatten, den Zugewinnausgleich – an
§ 1371 Abs. 2 BGB vorbei – güterrechtlich durchzuführen.42 Dem überlebenden Ehegat-
ten steht der rechnerische Zugewinnausgleich – anders als nach § 1371 Abs. 3 BGB –
auch dann zu, wenn er Erbe wird und die Erbschaft nicht ausschlägt.43

Die Ausgleichsforderung ist eine Nachlassverbindlichkeit i.S.d. § 2311 BGB; sie ist vor der
Berechnung des Pflichtteils vom Nachlass abzusetzen, und zwar auch dann, wenn der
ausgleichsberechtigte Ehegatte Alleinerbe wird und die Ausgleichsforderung durch Konfu-
sion erlischt.

In bestimmten Konstellationen lässt sich vor diesem Hintergrund über die Vereinbarung
der Wahl-Zugewinngemeinschaft im Vergleich zum gesetzlichen Güterstand eine Pflicht-
teilsreduzierung erreichen.44

Beispiel

A und B sind in Wahl-Zugewinngemeinschaft verheiratet und haben einen Sohn S.
Rechnerisch ergibt sich zugunsten der B ein Zugewinnausgleichsanspruch i.H.v.
300.000 EUR. Das Gesamtvermögen von A beläuft sich auf 600.000 EUR. A setzt B
testamentarisch zu seiner Alleinerbin ein. Es ergibt sich folgende Pflichtteilsberechnung:

Gesetzliches Erbrecht von B aus § 1931 Abs. 1 S. 1 BGB = 1/4.

Gesetzliches Erbrecht von S aus § 1924 Abs. 1 BGB = 3/4.

Pflichtteilsquote von S nach § 2303 BGB = 3/8.

Nachlasswert nach § 2311 BGB: 600.000 EUR abzgl. 300.000 EUR (rechnerischer Zuge-
winn der B) = 300.000 EUR. Davon 3/8 = 112.500 EUR.

Das vorstehende Beispiel zeigt: Bei Wahl-Zugewinngemeinschaft kann der Pflichtteil gerin-
ger ausfallen als im gesetzlichen Güterstand. Zum Vergleich: Im Beispiel hätte die Erbquote
von S bei Zugewinngemeinschaft 1/2 betragen, die Pflichtteilsquote mithin 1/4. Der rechneri-
sche Pflichtteil von S hätte bei einem Gesamtvermögen des Erblassers A 150.000 EUR
betragen. Die Wahlzugewinngemeinschaft senkt die Pflichtteilslast im Beispielsfall mithin
um 37.500 EUR.

Es gibt jedoch auch Konstellationen, in denen die Vereinbarung der Wahl-Zugewinngemein-
schaft Pflichtteilsansprüche – im Vergleich zum gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft – deutlich erhöht.

40 Vgl. die h.M. bei Süß, ZErb, 2010, 281, 285; Dutta, FamRZ 2011, 1829, 1838; Jünemann, ZEV 2013,
353; Grüneberg/Weidlich, § 1931 Rn 3; BeckOGK BGB/Kuhn, § 1371 Rn 6 m.w.N.

41 MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 61 ff. merkt in seiner Kritik an der h.M. an, dass zweifelhaft sei, ob
ein solch gravierender Unterschied zur Zugewinngemeinschaft vom Gesetzgeber gewollt war, da
Art. 12 Abs. 3 WahlZugAbk dem § 1378 Abs. 3 S. 1 BGB nachgebildet sei. Im Ergebnis gelangt aber
auch Leipold zum Ergebnis der h.M., allerdings über den Umweg einer verfassungsrechtlich gebotenen
Auslegung (a.a.O., Rn 53).

42 BeckOGK BGB/Jäger, § 1519 Rn 61.
43 BeckOGK BGB/Jäger, § 1519 Rn 65.
44 Vgl. Jünemann, ZEV 2013, 353 ff.; Grüneberg/Siede, § 1519 Art. 12 WahlZugAbk Rn 5.
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Beispiel

A und B sind in Wahl-Zugewinngemeinschaft verheiratet und haben einen Sohn S.
Rechnerisch ergibt sich zugunsten der B ein Zugewinnausgleichsanspruch i.H.v.
300.000 EUR. Das Gesamtvermögen von A beläuft sich auf 600.000 EUR. B verfügt
über kein Vermögen. A und B haben sich wechselseitig testamentarisch zu Alleinerben
eingesetzt. B verstirbt. Es ergibt sich folgende Pflichtteilsberechnung:

Gesetzliches Erbrecht von S aus § 1924 Abs. 1 BGB = 3/4.

Pflichtteilsquote von S nach § 2303 BGB = 3/8.

Nachlasswert nach § 2311 BGB: 0 EUR zzgl. 300.000 EUR (rechnerischer Zugewinn
der B) = 300.000 EUR. Davon 3/8 = 112.500 EUR.

Das vorstehende Beispiel zeigt: Bei Wahl-Zugewinngemeinschaft kann der Pflichtteil deut-
lich höher ausfallen als im gesetzlichen Güterstand. Zum Vergleich: Im Beispiel hätte die
Erbquote von S bei Zugewinngemeinschaft 1/2 und die Pflichtteilsquote somit 1/4 betragen.
Der rechnerische Pflichtteil von S hätte bei einem Gesamtvermögen der Erblasserin B
0 EUR betragen. Denn anders als bei der Wahl-Zugewinngemeinschaft ist es beim gesetzli-
chen Güterstand ausgeschlossen, dass in den Nachlass des Erblassers ein Ausgleichsan-
spruch fällt.45 Die Wahl-Zugewinngemeinschaft erhöht die Pflichtteilslast im Beispielsfall
mithin um 112.500 EUR.

Praxishinweis

Aufgrund der pflichtteilsrechtlichen Unwägbarkeiten im Hinblick auf die unwägbare
zukünftige Entwicklung möglicher Zugewinnausgleichsforderungen ist bei Einsatz der
Wahl-Zugewinngemeinschaft kautelarjuristische Vorsicht geboten! Falls die Ausgleichs-
forderung auf den Tod eines Ehegatten nicht gewünscht ist, muss die Wahl-Zugewinnge-
meinschaft ehevertraglich modifiziert werden.46

f) Eingetragener Lebenspartner

Auch hier gelten die gleichen Regelungen (siehe eingehend § 2 Rdn 18 ff.).

III. Ermittlung von Bestand und Wert des Nachlasses

Weiter sind für die Bestimmung des Pflichtteilsanspruchs der Bestand und der Wert des
Nachlasses zu ermitteln (siehe § 3 Rdn 42 f. sowie § 5). Hierzu enthalten die §§ 2311–2313
BGB entsprechende eigenständige Bewertungsvorschriften, die allerdings unvollkommen
sind. Auszugehen ist dabei grundsätzlich von den Wertverhältnissen zum Zeitpunkt des
Erbfalls (Stichtagsprinzip) und dem wahren Wert des hinterlassenen Aktivbestands (Ver-
kehrswert). Ein besonderes Wertermittlungsverfahren ist grundsätzlich nicht vorgeschrie-
ben. Vom Aktivvermögen sind die Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen, die beim Eintritt
der gesetzlichen Erbfolge den Pflichtteilsberechtigten auch getroffen hätten. Hierbei sind
die im Rang nachgehenden, vom Erblasser für den Erbfall erst angeordneten Vermächtnisse
und Auflagen nicht abzusetzen (§ 327 Abs. 1 Nr. 2 InsO).

45 Vgl. die zutreffende h.M. etwa bei BeckOGK BGB/Kuhn, § 1371 Rn 6 m.w.N.; kritisch hingegen
MüKo-BGB/Leipold, § 1931 Rn 62.

46 Gestaltungsempfehlungen bei BeckOGK BGB/Jäger, § 1519 Rn 93 ff.; Jünemann, ZEV 2013, 353, 360.
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§ 1 Grundzüge des Pflichtteilsrechts des BGB12

Für sog. Landgüter (landwirtschaftliche Anwesen) enthält § 2312 BGB das sog. Ertrags-
wertprivileg, das zu einer erheblichen Verringerung von Pflichtteilsansprüchen führt.

Die Behandlung bedingter, ungewisser und unsicherer Rechte regelt § 2313 BGB.

IV. Pflichtteilsanspruch

Der Pflichtteilsanspruch ist kein Noterbrecht, wie im Bereich des romanischen Rechtskrei-
ses, sondern ein reiner Geldanspruch. Er entsteht mit dem Erbfall (§ 2317 BGB). Er ist ab
dann vererblich und übertragbar und nach vertraglicher Anerkennung oder Rechtshängig-
keit auch pfändbar (§ 852 ZPO). Allerdings hat der BGH die Vollstreckungsmöglichkeit
insoweit erleichtert, als er bereits vorher als bedingter Anspruch pfändbar ist, aber erst
verwertbar wird, wenn die Rechtshängigkeit oder vertragliche Anerkennung des Pflicht-
teilsanspruchs erfolgt.47 Er ist eine Nachlassverbindlichkeit im Sinne einer Erbfallschuld
(§ 1967 Abs. 2 BGB) und steht daher mit Vermächtnissen und Auflagen hinter sonstigen
Nachlassverbindlichkeiten zurück.

Der Pflichtteilsanspruch ist insb. auch nach der Rspr.48 vom eigentlichen Pflichtteilsrecht
zu unterscheiden. Das Pflichtteilsrecht ist aber die „Quelle“ des späteren Anspruchs. Das
Pflichtteilsrecht gewährt dem pflichtteilsberechtigten Erben aber besondere Verteidigungs-
rechte:
– Möglichkeit der Ausschlagung zur Pflichtteilserlangung bei einem übermäßig be-

schwerten Erbe (§ 2306 Abs. 1, 2 BGB), die gerade zur Abwehr übermäßiger Vermächt-
nisbelastungen zu nutzen ist (siehe Rdn 34 f.) und § 2318 BGB vorgeht;

– Kürzungsrecht nach § 2318 BGB gegenüber Vermächtnissen und Auflagen;
– Leistungsverweigerungsrecht des pflichtteilsberechtigten Miterben nach der Nachlass-

teilung (§ 2319 BGB);
– Einrede nach § 2328 BGB gegen den Pflichtteilsergänzungsanspruch zur Verteidigung

des eigenen, zu ergänzenden Pflichtteils.49

V. Schutz des Pflichtteils

1. Schutz gegen Verfügungen von Todes wegen

Das Gesetz gesteht grundsätzlich nur demjenigen Pflichtteilsberechtigten den Pflichtteil zu,
der von der Erbfolge ausgeschlossen wird. Damit bestünde die Möglichkeit, dass der Erblas-
ser durch belastende Gestaltungen versucht, die Rechte des Pflichtteilsberechtigten einzu-
schränken oder gar auszuschließen. Hat der Erblasser den Pflichtteilsberechtigten mit einem
Erbteil bedacht, der mit den in § 2306 Abs. 1 BGB genannten Anordnungen beschränkt
oder beschwert ist, kann sich der Pflichtteilsberechtigte dagegen nur dadurch wehren, dass
er die Erbschaft ausschlägt, wobei er dann ausnahmsweise seinen vollen Pflichtteil erhält
(§ 2306 Abs. 1 BGB). Dies gilt in den Fällen, in denen der pflichtteilsberechtigte Erbe
durch Einsetzung eines Nacherben, Ernennung eines Testamentsvollstreckers oder eine
Teilungsanordnung beschränkt, mit einem Vermächtnis beschwert oder lediglich als Nach-
erbe eingesetzt ist. Bleibt der dem Pflichtteilsberechtigten zugedachte Erbteil hinter der
Hälfte seines gesetzlichen Erbteils zurück, so kann der Pflichtteilsberechtigte den Wertun-
terschied aufgrund eines sog. Pflichtteilsrestanspruchs verlangen (§ 2305 BGB).

47 BGH NJW 1993, 2876.
48 BGH NJW 1997, 521 = ZEV 1997, 111.
49 Vgl. Burandt/Rojahn/Horn, § 2303 Rn 28 f., 71.
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C. Überblick über das Pflichtteilsrecht des BGB 13

Hat der Erblasser dem Pflichtteilsberechtigten ein Vermächtnis zugewandt, so kann der
Pflichtteilsberechtigte das Vermächtnis ausschlagen – wobei hier keine Ausschlagungsfrist
gilt – und dann den vollen Pflichtteil verlangen (§ 2307 Abs. 1 S. 1 BGB). Nimmt er das
Vermächtnis an, so kann er nur die Wertdifferenz zwischen dem Vermächtnis und dem
gesetzlichen Pflichtteil verlangen, wobei hier allerdings etwaige Beschränkungen und Be-
schwerungen, mit denen das Vermächtnis belastet ist, in keiner Weise pflichtteilserhöhend
angerechnet werden (§ 2307 Abs. 1 S. 2 BGB).

Der im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratete Ehegatte hat eine
weitere Möglichkeit, sich gegen eine ihm nachteilige Erbeinsetzung zu „wehren“. Er kann
die Zuwendung ausschlagen und dann den sog. kleinen Pflichtteil sowie den rechnerischen
Zugewinnausgleich fordern (§§ 1371 Abs. 2, 2303 Abs. 2 S. 2 BGB), was besonders bei einem
großen Zugewinnausgleich interessant ist. Abweichend von den sonstigen Bestimmungen
verliert er ausnahmsweise durch die Ausschlagung nicht seinen Pflichtteil.

2. Schutz gegen lebzeitige Zuwendungen

Bis zu einem gewissen Grad ist der Pflichtteilsberechtigte auch gegen lebzeitige Zuwendun-
gen des Erblassers geschützt. So gewähren ihm die §§ 2325 ff. BGB einen, wenn auch zeitlich
und sachlich begrenzten, Schutz gegen Schenkungen. Dieser steht jedoch grundsätzlich
unter der Zeitgrenze von zehn Jahren (§ 2325 Abs. 3 BGB), die jedoch dann nicht gilt, wenn
die Schenkung an einen Ehegatten erfolgt oder der Erblasser sich die wesentliche Nutzung
noch vorbehalten hat (siehe § 7 Rdn 173 ff.).

Einen weiteren, wenn auch eingeschränkten Schutz gegen lebzeitige Zuwendungen kann
auch der Ausgleichspflichtteil nach § 2316 BGB gewähren, indem gewisse Vorempfänge zu
einer Erhöhung des Pflichtteilsanspruchs derjenigen Abkömmlinge führen, die zu Lebzeiten
weniger erhalten haben.

VI. Sonstige Regelungen

Zur Sicherung der Durchsetzung des Pflichtteilsanspruchs gewährt § 2314 BGB dem
Pflichtteilsberechtigten einen Auskunfts- und Wertermittlungsanspruch.50

Die Berücksichtigung von Vorempfängen und sonstiger Leistungen ergibt sich aus den
§§ 2315, 2316 BGB. Die Verteilung der Pflichtteilslast im Innenverhältnis zwischen Erben,
Vermächtnisnehmern und Auflagenbegünstigten regeln die §§ 2318, 2320 bis 2324 BGB.

Die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen.
Die Verjährung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs (binnen drei Jahren ab dem Erbfall) ist
in § 2332 BGB geregelt.

Die Stundung von Pflichtteilsansprüchen ist in § 2331a BGB geregelt.

Daneben gewähren unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen die §§ 2333–2337 BGB
dem Erblasser ein Recht zur Pflichtteilsentziehung. Im wohlverstandenen Interesse des
Pflichtteilsberechtigten sieht § 2338 BGB eine Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht
vor, wenn der Pflichtteilsberechtigte überschuldet ist oder sich im großen Maß der Ver-
schwendung ergeben hat.

50 Ausführlich zur Entwicklung der Auskunftsansprüche Sarres, ZEV 2016, 306.
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§ 1 Grundzüge des Pflichtteilsrechts des BGB14

VII. Sondervorschriften

Besondere Vorschriften sind für den Bereich der HöfeO und der anderen Anerbengesetze51

zu beachten, auf die in dieser Darstellung aber nicht näher eingegangen werden kann.

Ebenfalls sind Besonderheiten zu beachten, wenn das Erbrecht des DDR-ZGB zur Anwen-
dung gelangt (Art. 235 EGBGB).

51 Überblick dazu etwa bei Grüneberg/Weidlich, Art. 64 EGBGB Rn 2.
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§ 2 Gläubiger und Schuldner des Pflichtteilsanspruchs16

B. Pflichtteilsberechtigung

I. Pflichtteilsberechtigte

1. Allgemeines

Wer zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehört, richtet sich nach § 2303 BGB, § 10 Abs. 6
S. 1 LPartG. Nur die nächsten Angehörigen des Erblassers sind pflichtteilsberechtigt,
nämlich
– seine Abkömmlinge,
– seine Eltern,
– sein Ehegatte,
– der gleichgeschlechtliche Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (§ 1 LPartG).

Die Reihenfolge der Pflichtteilsberechtigten bestimmt sich zwischen den Abkömmlingen
und den Eltern nach § 2309 BGB. Andere Verwandte, wie Geschwister, Großeltern, Neffen,
sind nicht pflichtteilsberechtigt.

Die Voraussetzung des Pflichtteilsrechts ist ein bestehendes gesetzliches Erbrecht des
Berechtigten – worin sich auch die Ersatzfunktion des Pflichtteilsrechts zeigt, das nur
deshalb nicht eintritt, weil es durch Verfügung von Todes wegen ausgeschlossen wurde
(siehe § 3 Rdn 1 ff.).

Man unterscheidet in den Darstellungen zunächst zwischen dem Kreis der abstrakt Pflicht-
teilsberechtigten und denen, die im Einzelfall konkret pflichtteilsberechtigt sind. Die Be-
rechtigung für einen Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB) weicht von der allge-
meinen Pflichtteilsberechtigung teilweise ab (vgl. dazu § 7 Rdn 6 ff.).

2. Abkömmlinge

a) Allgemeines

Abkömmlinge sind alle Personen, die mit dem Erblasser in absteigender gerader Linie
(§ 1589 S. 1 BGB) verwandt sind, wobei es auf den Verwandtschaftsgrad nicht ankommt,
also Kinder, Enkel, Urenkel. Entferntere Abkömmlinge sind aber nur nach Maßgabe des
§ 2309 BGB pflichtteilsberechtigt (ausführlich siehe Rdn 23 ff.).

b) Nichteheliche Abkömmlinge

aa) Gesetzesänderung durch das Zweite Erbrechtsgleichstellungsgesetz

Im Verhältnis zwischen Mutter und nichtehelichen Abkömmlingen besteht ohne jede zeitli-
che Einschränkung ein volles Erb- und Pflichtteilsrecht. Im Verhältnis zwischen dem nicht-
ehelichen Vater und seinen Abkömmlingen war dies lange Zeit anders: Nach Art. 12 § 10
Abs. 2 S. 1 NEhelG besaßen vor dem 1.7.1949 geborene nichteheliche Kinder nach wie
vor kein gesetzliches Erbrecht nach ihrem Vater, und umgekehrt, wenn der Erblasser am
3.10.1990 seinen Wohnsitz in den alten Bundesländern hatte (Art. 235 § 1 Abs. 2 EGBGB).
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jedoch am 28.5.2009 in der Sache
Brauer ./. BRD entschieden, dass diese Differenzierung die vor dem 1.7.1949 geborenen
nichtehelichen Kinder in ihren Rechten aus Art. 14 EMRK (Diskriminierungsverbot) i.V.m.
Art. 8 EMRK verletzt.1 Die Gründe für die Regelung seien heute nicht mehr zeitgemäß

1 EGMR ZEV 2009, 510 = FamRZ 2009, 1293; vgl. dazu Leipold, ZEV 2009, 488.
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B. Pflichtteilsberechtigung 17

und könnten die unterschiedliche Behandlung wegen der nichtehelichen Geburt nicht mehr
rechtfertigen.2

Der Gesetzgeber reagierte auf diese Entscheidung mit dem Zweiten Erbrechtsgleichstel-
lungsgesetz vom 12.4.2011.3 Durch dieses wurden für künftige Erbfälle alle vor dem
1.7.1949 geborenen nichtehelichen Kinder den ehelichen Kindern gleichgestellt und sind
grundsätzlich gesetzliche Erben nach ihren Vätern. Für Erbfälle vor dem 29.5.2009 hatte
der Gesetzgeber jedoch eine Fortgeltung der alten Rechtslage vorgesehen. In zwei Entschei-
dungen (Mitzinger ./. BRD und Wolter und Sarfert ./. BRD) hat der EGMR auch diese
Regelung als für mit der EMRK nicht vereinbar erachtet. Der BGH hat sich in einer
Entscheidung mit der Umsetzung dieser Rechtsprechung des EGMR befasst.4 Die Rechts-
lage für solche Erbfälle ist dennoch nach wie vor nicht völlig abschließend geklärt.

bb) Rechtslage nach dem Zweiten Erbrechtsgleichstellungsgesetz

Aufgrund des Zweiten Erbrechtsgleichstellungsgesetzes ergab sich folgende zeitliche Ab-
stufung:5

– Erbfälle ab Inkrafttreten des Gesetzes: Für alle Erbfälle, die nach der Verkündung
der Neuregelung eintreten, werden alle vor dem 1.7.1949 geborenen nichtehelichen Kin-
der den ehelichen Kindern gleichgestellt. Sie werden genau wie diese zu gesetzlichen
Erben.

– Erbfälle ab dem 29.5.2009 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes: Da bei Altfällen vor
Inkrafttreten des Gesetzes das Vermögen der Verstorbenen bereits auf die nach alter
Rechtslage zunächst berufenen Erben übergegangen ist, sollte die Erbschaft diesen nur
in sehr engen verfassungsrechtlichen Grenzen wieder entzogen oder geschmälert werden
können. Daher wurde die Neuregelung nur auf solche Todesfälle erweitert, die sich erst
nach der Entscheidung des EGMR in Sachen Brauer ./. BRD am 28.5.2009 ereignet
haben. Denn ab dieser Entscheidung sollten die nach altem Recht berufenen Erben nicht
mehr auf ihre volle Rechtsstellung und damit auf ihr erlangtes Erbe vertrauen können.
Das Gesetz trat deshalb rückwirkend zum 29.5.2009 in Kraft.

– Erbfälle vor dem 29.5.2009:6 War der Erbfall bereits vor diesem Termin eingetreten,
sollte es wegen des verfassungsrechtlich verankerten Rückwirkungsverbots grundsätzlich
bei der früheren Rechtslage verbleiben. Eine Ausnahme wurde nur in den Fällen vorge-
sehen, in denen der Staat selbst zum Erben wurde (§ 1936 BGB), z.B. weil es weder
Verwandte noch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner gab oder weil die Erbschaft
ausgeschlagen wurde. Dann hat der Staat den Wert des von ihm ererbten Vermögens an
die betroffenen nichtehelichen Kinder auszuzahlen.

Der BGH7 und das BVerfG8 sahen in der neuen Stichtagsregelung keinen Rechtsverstoß.

2 EGMR ZEV 2009, 510 = FamRZ 2009, 1293; vgl. dazu Leipold, ZEV 2009, 488.
3 BGBl I 2011, 615; dazu Krug, ZEV 2011, 397; Bäßler, ZErb 2011, 92, 95 ff.; Leipold, FPR 2011, 275;

Rebhan, MittBayNot 2011, 285.
4 BGH v. 12.7.2017/IV ZB 6/15, BeckRS 2017, 119215.
5 Vgl. Pressemitteilung des BMJ v. 25.2.2011, ZEV 2011, Heft 4, VI.
6 Vgl. zur Rechtslage für Erbfälle vor dem 29.05.2009 ausführlich die Vorauflage Rn. 8–21.
7 BGH NJW 2012, 231; seinerzeit bereits kritisch: Reimann, FamRZ 2012, 604; Krug, ZEV 2011, 397,

399 f.
8 Das BVerfG stellte durch Nichtannahmebeschluss (FamRZ 2013, 847 = ZEV 2013, 326) fest, dass die

Neuregelung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Gegen eine Ausdehnung auf Erbfälle vor dem
29.5.2009 spreche das Verbot rückwirkender Gesetzgebung.
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§ 2 Gläubiger und Schuldner des Pflichtteilsanspruchs18

Mit Urteil vom 9.2.2017 entschied der EGMR in Sachen Mitzinger ./. BRD jedoch, dass
die Regelung in Art. 12 § 10 Abs. 1 S. 1 NEhelG die EMRK (Art. 14 i.V.m. Art. 8 EMRK,
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) verletzt.9 In Sachen Wolter und Sarfert
./. BRD urteilte der EGMR am 23.3.2017 und nahm eine Verletzung von Art. 14 i.V.m.
Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK durch die Übergangsregelung in Art. 12 § 10
Abs. 1 S. 1 NEhelG an.10 In dieser Entscheidung legte der EGMR Kriterien einer Verhält-
nismäßigkeitsprüfung für die Frage nach der Zulässigkeit der Einführung einer Stichtags-
regelung fest.11 Maßgeblich sein sollten der Kenntnisstand erbberechtigter Personen von
dem nichtehelichen Kind, der rechtliche Status der betroffenen erbrechtlichen Positionen,
die bis zur Klageerhebung verstrichene Zeit und ob durch das nationale Recht eine finanzi-
elle Entschädigung für den Verlust des Erbrechts gewährt wird.12

Teilweise wurde daraufhin die Auffassung vertreten, dass die Bewertungskriterien aus der
Entscheidung Wolter und Sarfert ./. BRD im Wege einer teleologischen Erweiterung der
Übergangsvorschrift umgesetzt werden können.13 Und zwar dahingehend, dass § 1589
Abs. 2 BGB a.F. i.V.m. Art. 12 § 10 Abs. 1 S. 1 NEhelG auch bei vor dem 29.5.2009 eingetre-
tenen Erbfällen nicht mehr anzuwenden ist, wenn das Gericht anderenfalls durch seine
Entscheidung gegen die EMRK verstoßen würde. Andere sahen erneut den Gesetzgeber
gefragt.14 Der BGH hat in einem der Sache Brauer ./. BRD vergleichbaren Fall entschieden,
dass eine teleologische Erweiterung der Übergangsvorschrift möglich ist, diese jedoch nicht
einer vom Gesetzgeber beabsichtigten Beschränkung auf bestimmte Tatbestände widerspre-
chen darf.15 Eine generelle teleologische Erweiterung der Übergangsvorschrift kann hieraus
nicht abgeleitet werden; zu untersuchen bleibt jeder Einzelfall.16

Die Einzelfallabhängigkeit wird auch in den seit der Entscheidung des BGH zur Umsetzung
der Kriterien des EGMR ergangenen Folgeentscheidungen offenbar. In der Entscheidung
des KG17 wurde das Erbrecht einer nichtehelichen Tochter anerkannt. Das OLG Köln18

verneinte erbrechtliche Ansprüche in einem Fall, in dem das nichteheliche Kind erst 8 ½
Jahre nach der Entscheidung des EGMR in Sachen Brauer ./. BRD sein früher abgelehntes
Erbrecht geltend machte und zusätzlich durch einen früheren Vergleich Vertrauen auf den
Fortbestand der bisher angenommenen Erbrechte begründet worden war.

Ob ein erneutes Eingreifen des Gesetzgebers bei der bis heute erreichten Rechtslage noch
sinnvoll wäre, wird unterschiedlich beurteilt.19 Aufgrund der abnehmenden Bedeutung
noch offener Erbfälle vor dem 29.5.2009 und dem nach der Rechtsprechung des EGMR
zu würdigenden Kriteriums des Zeitablaufs20 erscheint ein nochmaliges Eingreifen des
Gesetzgebers nicht angezeigt.

9 EGMR FamRZ 2017, 656.
10 EGMR NJW 2017, 1805 = FamRZ 2017, 829 m. Anm. Magnus.
11 EGMR NJW 2017, 1805 = FamRZ 2017, 829 m. Anm. Magnus.
12 EGMR NJW 2017, 1805 = FamRZ 2017, 829 (Rn 72).
13 Dafür bereits vor der Entscheidung in Sachen Wolter und Sarfert ./. BRD: Erman/Lieder, § 1924 Rn 1e;

MüKo-BGB/Leipold, 6. Aufl. 2013, Einl. zu §§ 1922 Rn 132; Leipold, FPR 2011, 275.
14 So OLG Düsseldorf FamRZ 2015, 1526 = BeckRS 2015, 11016 mit dem Hinweis auf die Entstehungs-

geschichte der Vorschrift; Magnus, FamRZ 2017, 831; Magnus, FamRZ 2017, 586, 588.
15 BGH BeckRS 2017, 119215 (Tz 16 ff., 19).
16 Ausführlich dazu die Vorauflage Rn 18–21.
17 KG ZEV 2018, 265.
18 OLG Köln ZEV 2019, 106.
19 Dagegen: MüKo-BGB/Leipold, Einl. zu § 1922 Rn 111; dafür Lieder/Berneith, FamRZ 2017, 1624;

Dutta, ZfPW 2018, 129, 143.
20 Ausführlich dazu die Vorauflage Rn 16, 21.

Hölscher



B. Pflichtteilsberechtigung 19

Insgesamt ergibt sich die folgende Übersicht über die erbrechtliche Stellung nichtehelicher
Kinder:21

Übersicht 1: Erb- und Pflichtteilsrecht im Verhältnis nichtehelicher Vater/Abkömm-
linge

Erbfall DDR-Bürger Bundesbürger

vor dem Altes BGB:
1.4.1966 § 1589 Abs. 2 a.F. „ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten als nicht verwandt“

ab Gleichstellung minderjähriger,
1.4.1966 u.U. auch volljähriger Kinder

durch § 9 EGFGB
ab BGB i.d.F. des Ausnahme:
1.7.1970 NEhelG: Altes BGB gilt weiter,

wenn das Kind vor demfür nichteheliche
Kinder i.d.R. ein 1.7.1949 geboren ist
in Geld zu erfül- (aber Legitimation durch
lender Erbersatz- spätere Ehe der Eltern mög-
anspruch lich)

Ab Vollständige Gleichstellung durch
1.1.1976 das ZGB

Ab Gleichstellung zur Kind ab
3.10.1990 Besitzstandswahrung 3.10.1990

(auch für die vor geboren:
dem 1.7.1970 gebore- BGB i.d.F.
nen Kinder), wenn des
das Kind vor dem NEhelG
3.10.1990 geboren ist
und der Vater am
2.10.1990 seinen ge-
wöhnlichen Aufent-
halt in der ehemali-
gen DDR hatte

ab Ausnahmsweise Weitergeltung Nach wie vor nicht gesetz-
1.4.1998 der bisherigen Vorschriften, lich gleichgestellt, aber sog.

wenn vorzeitiger Erbausgleich Gleichstellungsvereinba-
vor dem 1.4.1998 zuerkannt rung möglich. Nichtgleich-
wurde stellung kann jedoch gegen

EMRK verstoßenIm Übrigen Gleichstellung

ab Ausnahmsweise Weitergeltung Gleichstellung
29.5.2009 der bisherigen Vorschriften,

wenn vorzeitiger Erbausgleich
vor dem 1.4.1998 zuerkannt
wurde
Im Übrigen Gleichstellung

21 Nach Rebhan, MittBayNot 2011, 285, 288 im Anschluss an von Dickhuth-Harrach, Handbuch der
Erbfolge-Gestaltung, 2011, S. 93.
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